






§ 15 Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des

Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Dies gilt im Sinne der §§ 51 ff. AO 

vor allem für

- Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des 

Völkerverständigungsgedankens

- Förderung der Erziehung

- Förderung der Volks- und Berufsausbildung einschließlich der Studentenhilfe

- Förderung von Kunst und Kultur

- Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge und Vertriebene.

(2) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel

des Vereins werden nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet. Die Mitglieder erhalten keine

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der

Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Esens, den 13.03.2024 

��¾ R. Hinrichs
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